
Überschrift 
Amtliche Bekanntmachung 
 
„Verkehrsfläche Furtgraben-Aue“, 
Aufstellung des Bebauungsplans 
 
Der Gemeinderat der Stadt Sindelfingen hat 
am 21.07.2023 in öffentlicher Sitzung 
beschlossen, gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den 
Bebauungsplan „Verkehrsfläche Furtgraben-
Aue“, Planbereich 32/7, in Sindelfingen im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB aufzustellen. 
 
 
Der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplanvorentwurfs wird wie folgt 
begrenzt: 
 
im Norden: durch das Wohngebiet 
Landhaussiedlung, 
im Osten: durch den Geltungsbereich des 
Landschaftsschutzgebietes „Glemswald“ 
(1.15.089), 
im Süden: durch das Wohngebiet 
Hinterweil, 
im Westen: durch die Trasse der 
Rankbachbahn. 
 
Maßgebend ist der Bebauungsplanvorentwurf 
des Amtes für Stadtentwicklung und 
Geoinformation - Abt. Stadtentwicklung vom 
19.01.2023. Es gilt die Begründung vom 
19.01.2023. 
 

 
 
Die wesentlichen Ziele der Planung sind: 
 



- Umsetzung des Radverkehrskonzepts der 
Stadt Sindelfingen, 
- Schaffung der planungsrechtlichen 
Grundlagen zur Anpassung der 
Verkehrsanlagen nördlich des Wohngebiets 
Hinterweil an der Grenze zur Grünfläche 
„Furtgraben Aue“, um die Hauptradroute R5 - 
„Hinterweil-Route“ aus dem 
Hauptradroutennetz der Stadt neu anzulegen. 
 
 
Weiterer Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die 
erstmalige Aufstellung oder die Änderung von 
Bebauungsplänen für Grundstückseigentümer 
Erschließungs- und Abwasserbeiträge 
entstehen können. 
 
 
Sindelfingen, den 04.08.2023 
 
 
 
 
 
gez. Thomas Bellon 
Amt für Stadtentwicklung und Geoinformation 
 


